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Recht

InteRn

GRusswoRt zum JahReswechsel

Die Kammer blickt auf ein
ereignisreiches Jahr zurück

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,
es ist gute Tradition, in der Dezember-Ausgabe des Kammer-Spiegels auf das 
zu Ende gehende Jahr zurückzublicken.

Die Kammer wird sich am Baukunstar-
chiv nRw beteiligen. Dies haben die 
mitglieder der Vertreterversammlung 
bei ihrer sitzung anfang november in 
essen beschlossen.
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muss ein Planer haften, wenn entstan-
dene mängel auf Fehler eines beauf-
tragten Fachingenieurs zurückzuführen 
sind? ein aktuelles urteil des BGh klärt 
diese Frage.

#5

ende oktober erreichte uns die 
traurige nachricht vom tod unseres 
Gründungspräsidenten heinz Peter 
Funcke. Der gebürtige hamburger 
starb am 24. oktober nach langer 
schwerer Krankheit im alter von 84 
Jahren. willensstark und zielstrebig 
war er die treibende Kraft, der wir die 
Kammergründung und den erfolg-
reichen aufbau und die etablierung 
unserer berufsständischen Vertretung 
verdanken. wir werden heinz Peter 
Funcke immer in bester erinnerung 
behalten und ihm ein ehrendes anden-
ken bewahren.

nach der Konstituierung der neuen 
Vertreterversammlung im märz haben 
in diesem Jahr alle Kammergremien 
in neuer Besetzung ihre tätigkeit 
aufgenommen. zahlreiche neue Ge-
sichter, viele neue Ideen – wir freuen 
uns, dass sich in den Gremien alle mit 
großem engagement den Fragen der 
Berufsausübung, der aus-, Fort- und 
weiterbildung, den berufs- und ge-
sellschaftspolitischen Fragestellungen, 
der Öffentlichkeitsarbeit und den an-
gelegenheiten der internen organisa-
tion der Kammer widmen.

wie sie sicherlich bemerkt haben, 
setzt der Kammervorstand einige neue 
schwerpunkte. zum einen möchten wir 

uns stärker und offensiver an aktuellen 
politischen Debatten beteiligen. eine 
verstärkte medienarbeit, mit deren 
hilfe wir unseren standpunkten in der 
Öffentlichkeit zu mehr Gehör verhelfen 
möchten, ist ein wesentlicher Baustein 
hierfür. In der november-ausgabe des 
Kammer-spiegels hatten wir sie bereits 
über die einzelnen maßnahmen infor-
miert. zum anderen liegt Vorstand und 
Geschäftsstelle sehr viel daran, den Di-
alog mit allen mitgliedern weiter aus-
zubauen. Gelegenheiten hierzu bieten 
sich persönlich bei den Veranstaltun-
gen der Kammer, aber auch online. 
wenn sie ein anliegen haben, wenn 
der schuh drückt oder wenn sie uns 
über ein thema informieren möchten, 
dann greifen sie einfach zum telefon. 
oder vereinbaren sie einen termin für 

Ingenieurakademie west:
Programm 2010 ab mitte 
Dezember im Internet

ab mitte Dezember steht allen 
mitgliedern der Ingenieurkammer-
Bau nRw, aber auch allen anderen 
Interessenten, das neue Jahres-
programm 2010 der Ingenieur-
akademie west im Internet unter 
www.ikbaunrw.de zur einsichtnah-
me offen. anmeldungen sind ab 
diesem zeitpunkt möglich. 

Das Programm wird darüber 
hinaus in gedruckter Fassung im 
Januar 2010 allen mitgliedern 
und Interessierten zugesandt. Der 
Vorstand der Ingenieurakademie 
hofft, dass dieses Programm rege 
zustimmung findet und lädt alle 
ein, das umfangreiche angebot 
intensiv zu nutzen. anregungen 
und konstruktive Kritik sind will-
kommen – vor allem anregungen, 
die sich auf themenauswahl und 
themenangebot beziehen.

Fortsetzung: Nächste Seite

Heinrich Bökamp Wolfgang Appold
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ein persönliches Gespräch. wir sind für 
sie da – denn die IK-Bau nRw ist Ihre 
Kammer!

Die weltweite Finanz- und wirt-
schaftskrise ist am Bausektor nicht 
spurlos vorübergegangen. Das Kon-
junkturpaket II hat zwar dazu beigetra-
gen, dass den öffentlichen auftragge-
bern mittel zur Verfügung stehen. Die 
privaten auftraggeber sind hingegen 
sehr zurückhaltend mit ihren Investiti-
onen. Dennoch sind wir zuversichtlich, 
auch diese Krise meistern zu können. 
Dies wird jedoch nur gelingen, wenn 
die öffentliche hand auf externe Pla-
nungskapazitäten zurückgreift, um 
dringend notwendige unterhaltungs- 
und neubaumaßnahmen im hoch- und 
tiefbau voranzutreiben.

ein teilerfolg ist dem Berufsstand in 
diesem Jahr mit der novellierung der 
hoaI gelungen. wir sind nicht mit allen 
einzelheiten glücklich, aber zumindest 

wurde erreicht, dass die hoaI grund-
sätzlich erhalten bleibt. umso wich-
tiger ist es, dass im Koalitionsvertrag 
der neuen Bundesregierung – auch auf 
Intervention der länderkammern und 
der Bundesingenieurkammer – fest-
geschrieben wurde, dass die hoaI 
„auf der Grundlage des Bundesratsbe-
schlusses schnellstmöglich weiter mo-
dernisiert werden“ soll. nun müssen wir 
noch erreichen, dass die anstehende 
Reform des Vergaberechts „innerhalb 
des bestehenden systems“ durchge-
führt wird, VoF, Vol und VoB also er-
halten bleiben. 

auf landesebene werden zum 
Jahreswechsel Änderungen von Ver-
ordnungen in Kraft treten, die auf der 
Grundlage der landesbauordnung er-
lassen wurden. zu erwähnen sind hier 
zum Beispiel die sV-Vo und die Bau-
PrüfVo. näheres dazu finden sie in die-
ser und der folgenden ausgabe.

Im kommenden Jahr werden wir 
weiter daran arbeiten, junge menschen 

Im Rahmen einer Feierstunde in 
der Geschäftsstelle konnten sich am 
11. november 2009 drei Kammer-
mitglieder über ihre neu erworbenen 
Qualifikationen freuen.

 Dr.-Ing. hans Jürgen Krause, Be-
ratender Ingenieur aus aachen, wurde 
als staatlich anerkannter sachverstän-
diger für die Prüfung der standsicher-
heit in der Fachrichtung massivbau 
sowie Dipl.-Ing. Piotr Posielski, Bera-
tender Ingenieur aus Köln, als staatlich 
anerkannter sachverständiger für die 
Prüfung des Brandschutzes anerkannt. 
Dipl.-Ing. siegfried Kern aus Roetgen 
wurde als sachverständiger für schä-
den an Gebäuden öffentlich bestellt 
und vereidigt.  Präsident Dr.-Ing. hein-
rich Bökamp übereichte im Rahmen 

für ein Ingenieurstudium zu begeistern. 
wir sind mit verschiedenen aktionen 
– von unserem Ingenieurunterricht an 
den schulen bis zur Imagekampagne 
„Kein Ding ohne InG.“ – dabei sehr 
erfolgreich. Künftig werden wir auch 
klassische werbemaßnahmen für den 
Berufsstand, aber auch für eine mit-
gliedschaft in der Kammer durchführen. 
Denn wir sind der Überzeugung, dass 
wir unsere Interessen nur dann best-
möglich vertreten können, wenn wir 
eine (auch nach mitgliederzahlen) große 
und alle sparten des Bauingenieur- und 
Vermessungswesens umfassende Inge-
nieurkammer sind und bleiben.

Vorstand und Geschäftsstelle der 
Ingenieurkammer-Bau nordrhein-
westfalen wünschen Ihnen und Ihren 
Familien ein schönes weihnachtsfest, 
erholsame tage zwischen den Jahren 
und ein von Gesundheit und beruf-
lichem erfolg begleitetes Jahr 2010.

aus Den eIGenen ReIhen

anerkennungen und Vereidigungen

Urkunden für neue Sachverständige: Dr.-Ing. Hans-Jürgen Kraus, Kammerpräsident Bö-
kamp, Dipl.-Ing. Piotr Posielski und Dipl.-Ing. Siegfried Kern.

einer kleinen Feierstunde den sachver  
ständigen die urkunden und stempel. 

er wünschte für das weitere wirken al-
les Gute. 

Fortsetzung von Seite 1

Dr.-Ing. heinrich Bökamp

Präsident

Dr. wolfgang appold

hauptgeschäftsführer
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Konzentriert, meinungsstark, ef-
fektiv. so lässt sich die jüngste Vertre-
terversammlung in essen zusammen-
fassen. Dabei galt es gleich mehrere 
dicke Bretter zu bohren. Vielleicht das 
wichtigste: Die Ingenieurkammer Bau 
nRw wird gemeinsam mit  der archi-
tektenkammer nRw und der stiftung 
Deutscher architekten Gründungsge-
sellschafter des geplanten Baukunstar-
chivs nRw. 

„Dem Vorstand der IK-Bau nRw 
geht es bei diesem Projekt darum, dass 
die Ideen und die Kreativität der Ingeni-
eurkunst erhalten bleiben“, sagte Vor-
standsmitglied Prof. Dr.-Ing. michael 
Fastabend bei der Vorstellung des Pro-
jektes. „auf diese weise erleichtern wir 
uns den zugriff auf bereits geleistete 
arbeit. und zusätzlich wird eine ange-
messene Präsentation auch inspirierend 
für kommende Ingenieurgenerationen 
sein.“

mit dieser argumentation steht der 
Vorstand nicht allein. architekten- und 
Ingenieurorganisationen sehen akut 
die Gefahr, dass wichtige nachlässe 
einer Generation von Ingenieuren und 
Planern, die das Baugeschehen in der 
nachkriegszeit in nRw maßgeblich ge-
prägt haben, verloren gehen. um genau 
das zu verhindern, haben verschiedene 
architektur- und Ingenieurorganisati-

onen ein Konzept entwickelt, wie die 
archivierung von architektur- und Inge-
nieurbaukunst in einem Baukunstarchiv 
nRw organisiert werden kann.

Ihren sitz wird das Baukunstarchiv 
in Räumlichkeiten auf dem Gelände der 
zeche zollverein in essen bekommen. 
nRw-Bauminister lutz lienenkämper 
hatte kürzlich eine Förderzusage er-
neuert, die sein amtsvorgänger oliver 
wittke zuvor bereits gemacht hatte. 
am ende beschloss die Vertreterver-
sammlung mit großer mehrheit, in den 
Gründungsprozess mit einzusteigen.

ein weiterer wichtiger Punkt war die 
sanierung des haushalts der Kammer. 
und hier wurde schnell deutlich: Die 
negative wirtschaftlicher entwicklung, 
die schon bei der Vertreterversamm-
lung im märz zur sprache gekommen 
war, hat sich noch weiter verschlech-
tert. „wir leben jedes Jahr von un-
seren Rücklagen. Das bedeutet: wir 
haben ein strukturelles Problem. und 
das können wir nach Beratung in den 
zuständigen Gremien sinnvoll nur mit 
einer anpassung der Beiträge lösen“, 
sagte Präsident Dr.-Ing. heinrich Bö-
kamp. Darüber hinaus muss der haus-
halt auf weitere entlastungen durch 
Kosteneinsparungen bzw. steigerung 
von einnahmen durch anhebung von 
Gebühren untersucht werden.

Die Versammlung einigte sich mit 
großer mehrheit am ende darauf, die 
mitgliedsbeiträge ab dem 1. Januar 
2010 moderat heraufzusetzen. sprich: 
Pflichtmitglieder zahlen künftig einen 
Jahresgrundbetrag von 467 euro. Bei 
den freiwilligen mitgliedern steigt der 
satz für angestellte und verbeamtete 
Ingenieure auf 125 euro, für selbststän-
dige auf 330 euro und für Beratende 
Ingenieure, die nicht im Bauwesen 
tätig sind, auf ebenfalls 467 euro. mit 
diesem schritt wird den Kostenstei-
gerungen seit der letzten Beitragsän-
derung von vor fünf Jahren Rechnung 
getragen.

einigkeit herrschte im Plenum auch 
bei den anderen themen, die die Dele-
gierten auf der tagesordnung hatten. 
Das galt insbesondere für die wahl des 
Vorsitzenden der schiedsstelle. ein-
stimmig wählten die Delegierten unter 
Beifall Dr. Rüdiger holthausen erneut 
in diese Funktion. Der Rechtsanwalt 
hat dieses wichtige amt bereits seit 
Dezember 2005 inne – und stand auch 
jetzt für eine wiederwahl bereit.

Die Änderung der Kammerord-
nungen haben die anwesenden Vertre-
ter im wesentlichen einstimmig ange-
nommen sie sind im amtlichen teil am 
ende dieses heftes  nachzulesen.

VVs BeschlIesst moDeRate BeItRaGseRhÖhunG

Kammer beteiligt sich am Baukunstarchiv

Zu ihrer  Sitzung trafen sich die Mitglieder der IV. Vertreterversammlung Anfang November in Essen.
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Die gefühlte ungerechtigkeit im 
land nimmt dramatisch zu. Verstärkt 
wird der unmut der breiten Bevölke-
rung noch durch die aktuelle Finanzkri-
se. Doch der wunsch nach Gleichheit 
im zeitalter der Individualisierung ist 
nicht nur illusorisch. er ist auch gefähr-
lich, denn unsere Demokratie muss un-
gleichheit aushalten können. 

 mit  provokanten thesen hat Prof.  
Dr. michael hüther, Direktor und mit-
glied des Präsidiums am Institut der 
deutschen wirtschaft in Köln,  die 
sitzung der VVs zum abschluss be-
reichert. Der autor des Buches „Die 
gefühlte ungerechtigkeit“ setzte 
sich auf spannende und eindringliche 
weise bei seinem Gastvortrag  mit 
der schere zwischen der öffentlichen 
wahrnehmung und einigkeit in Punk-
ten wie „Globalisierung treibt die 
ungerechtigkeit voran“, „wachsende 
Finanzmärkte vergrößern die Dritte 
welt“ und „hartz IV enteignet“ und 
der wirklichkeit hinter diesen themen 
auseinander. seine Forderung – und 

das gilt aus seiner sicht für jeden le-
bensbereich: mehr skepsis! und das 

sehr geehrte Kolleginnen und Kol-
legen,

ich erinnere sie hiermit daran, dass 
anträge auf ermäßigung der mitglieds-
beiträge nach § 3 abs. 1 Buchstabe a) 
und c) der Beitragsordnung bis zum 
31. Dezember 2009 schriftlich bei der 
Ingenieurkammer-Bau nRw eingegan-
gen sein müssen (vgl. § 3 abs. 5 Bei-
tragsordnung der Ingenieurkammer-
Bau nRw vom 19. november 2004).

Bitte teilen sie die entsprechenden 
angaben rechtzeitig schriftlich der Ge-
schäftsstelle der Ingenieurkammer-Bau 
nRw, carlsplatz 21, 40213 Düsseldorf 
mit. Für den rechtzeitigen zugang 
gilt das Datum des Poststempels. an-
sprechpartnerin in der Geschäftsstelle 
ist Karola hypko, telefon 0211-130 67-
124, Fax 0211-130 67-160.

Dipl.-Ing. Klaus meyer-Dietrich
schatzmeister

Herausgeber
Ingenieurkammer-Bau nRw
carlsplatz 21
40213 Düsseldorf
tel. 0211-13067-0
Fax 0211-13067-150

redaktion
Ingenieurkammer-Bau nRw
harald link

bildnachweis
archiv (1), mair (2), algün (3,4), 
wissenschaftsministerium (5)

Keine haftung für Druckfehler.

ImPRessum

wichtiger hinweis zum 
Beitragsbescheid 2010

FRIstenReGelunG

ÜBeRzeuGenDeR GastReDneR

VVs: Prof. Dr. michael hüther sprach 
über die „gefühlte ungerechtigkeit“

passt ja dann auch wieder zum von der 
Kammer immer wieder geforderten 

Der Direktor des Deutschen Instituts für Wirtschaft, Prof. Dr. Michael Hüther, sprach als 
Gastredner bei der Sitzung der Vertreterversammlung in Essen.



KAmmEr-SpiEgEL DEzEmbEr 2009 SEiTE 4 DEzEmbEr 2009 KAmmEr-SpiEgEL SEiTE 5

anfang november trafen sich Kam-
merpräsident Dr.-Ing. heinrich Bökamp 
und wissenschaftsminister Prof. Dr. 
andreas Pinkwart zu einem ersten mei-
nungsaustausch. auf der agenda des 
Gespräches stand natürlich die Diskus-
sion um die hochschulabschlüsse Ba-
chelor/master. Dabei wurde intensiv 
diskutiert, wie eine Vergleichbarkeit 
des neuen abschlusses mit dem Di-
plomingenieur festgestellt und doku-
mentiert werden kann. minister Pink-
wart hat zugesagt, dies kurzfristig zu 
prüfen. erklärter wunsch der Kammer 
ist es, den akademischen Grad „Dipl.-
Ing.“ bundesweit zu erhalten. 

auch die studiendauer für den ab-
schluss Bachelor wurde thematisiert. 
Durch Gesetzesänderung haben die 
hochschulen heute die möglichkeit, 
ihre studiengänge so zu konzeptionie-
ren, dass ein Bachelorabschluss nach 
sieben semestern erfolgen kann. es ist 
davon auszugehen, dass einige hoch-
schulen im Rahmen der Re-akkreditie-
rung Änderungen bei der studiendau-

er vornehmen werden. Die einführung 
eines Bachelor-Professionals findet 
nicht die zustimmung des ministers, 
wenn die Durchlässigkeit, auch ohne 
abitur oder Fachabitur ein studium 
aufnehmen zu können, gewährleistet 
werden kann.

minister Pinkwart hat seine Be-
reitschaft bekräftigt, auch zukünftig 
gemeinsame aktionen der Kammer 
zur nachwuchsförderung, aber auch 
zur Imageverbesserung der Ingenieu-
rinnen und Ingenieure in nordrhein-
westfalen,  zu unterstützen.

messung, beurteilung und Ver-
minderung von geräuschimmissionen 
bei Freizeitanlagen 

Rderl. d. ministeriums für umwelt 
und naturschutz, landwirtschaft und 
Verbraucherschutz – V-5 – 8827.5 vom 
16.9.2009

Der Rderl. d. ministeriums für um-
welt und naturschutz, landwirtschaft 
und Verbraucherschutz v. 23.10.2006 
(mBl. nRw. s. 566) wurde in teilen neu 
gefasst. 

mBl. nRw. 2009 s. 450

Festlegung der rohbauwerte und 
des Stundensatzes gemäß Tarifstel-

len 2.1.2 und 2.1.4 des Allgemeinen 
gebührentarifs der Allgemeinen Ver-
waltungsgebührenordnung

Bek. d. ministeriums für Bauen 
und Verkehr – VI a 2 – 66.2 – vom 
23.9.2009

Gemäß tarifstellen 2.1.2 und 2.1.4 
des allgemeinen Gebührentarifs der 
allgemeinen Verwaltungsgebühren-
ordnung wird bekannt gemacht:

1: Die bei der Berechnung von 
Gebühren in baurechtlichen angele-
genheiten im Jahr 2010 zugrunde zu 
legenden Rohbauwerte bleiben ge-
genüber den mit Bekanntmachung 
vom 29. august 2008 (mBl. nRw. s. 

440) für das Jahr 2009 festgelegten 
Rohbauwerten unverändert.

2: Der stundensatz für das Jahr 
2010 beträgt € 71,00.

3: Diese Bekanntmachung gilt ab 
dem 1.1.2010. ab diesem Datum ist 
die Bekanntmachung vom 29. august 
2008 (mBl. nRw. s. 440) nicht mehr 
anzuwenden

mBl. nRw. 2009 s. 472

Allgemeiner Hinweis: Die aktu-
ellen Gesetz- und Verordnungsblätter 
wie auch die ministerialblätter stehen 
im  Internet unter http://sgv.im.nrw.de/  
kostenfrei zur Verfügung. 

mInIsteRIalBlatt nRw

BeRuFsPolItIK

Präsident zu Besuch bei minister Pinkwart

Minister Andreas Pinkwart hat Kammerpräsident Heinrich Bökamp seine Unterstützung bei 
Nachwuchswerbe- und Imagekampagnen zugesagt.
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zum ende des Jahres (28.12.2009) 
tritt eine Reihe von Änderungen in Ge-
setzen und Verordnungen in Kraft. Im 
wesentlichen wird zeitgerecht die eu-
Dienstleistungsrichtlinie umgesetzt, mit 
deren hilfe es eu-Bürgern erleichtert 
werden soll, Dienstleistungen in einem 
anderen eu-land erbringen zu können, 
ohne unnötige hürden überwinden zu 
müssen. Darüber hinaus werden wei-
tere inhaltliche Änderungen im Detail 
sowie grundsätzliche novellierungen 
umgesetzt. alle Änderungen werden 
nach ihrer Veröffentlichung auch auf 
der Kammerhomepage im Bereich 
„Recht & service“ abrufbar sein. Die 
nachfolgenden Inhalte basieren auf 
den dem landtag vorliegenden ent-
würfen, die bei entsprechend zustim-
menden Beschlussfassungen greifen. 

1. bauO NrW
Änderungen betreffen die §§ 6, 

23, 28 und 70 Bauo nRw. Das ab-
standflächenrecht wurde an die Recht-
sprechung angepasst. eindeutiger als 
bisher wird geregelt, für welche Bau-
produkte der Verwendbarkeitsnach-
weis „zustimmung im einzelfall“ in 
Frage kommt. Die Bauvorlageberech-
tigung wurde nicht nur durch Rege-
lungen mit Blick auf europa erweitert, 
sondern auch erleichternd festgelegt, 
dass bauvorlageberechtigte Ingeni-
eurinnen und Ingenieure aus anderen 
Bundesländern dieses Recht ohne 
eine erneute eintragung bei der IK-
Bau nRw auch in nordrhein-west-
falen wahrnehmen können; dies ent-
spricht auch dem erklärten willen der 
Kammer. eine wichtige Voraussetzung 
bleibt bestehen: Die mitgliedschaft in 
einer Ingenieurkammer muss nachge-
wiesen werden. siehe auch Kammer-
spiegel nr. 10/2009.

2. SV-VO
Diese Verordnung wurde umfang-

reicher novelliert. Die Kammer wird 

hierzu ausführlichere Informationen für 
die mitglieder vorbereiten.

3. bauprüfVO
neben der eu-anpassung werden 

im wesentlichen Vorschriften für die 
Prüfingenieure in den §§ 22 bis 25 um-
fangreicher geändert.

4. prüfVO NrW
Bei der neuen Verordnung über 

die Prüfung technischer anlagen und 
wiederkehrende Prüfungen von son-
derbauten handelt es sich um die Fort-
schreibung der bisherigen tPrüfVo. 
Beispielhaft wurde die Bezeichnung 
„staatlich anerkannte sachverständi-
ge“ gemäß der mustervorschrift der 
aRGeBau ersetzt durch „Prüfsachver-
ständige“. Im weitern finden sich in 
dieser Vorschrift die wiederkehrenden 
Prüfungen der Bauaufsichtsbehörden 
bei gleichzeitiger streichung in den bis-
herigen sonderbauvorschriften. Die bis-
her im Rahmen eines erlasses geltenden 
Prüfgrundsätze, mit denen die tätigkeit 
der Prüfsachverständigen geregelt wer-
den, sind nun teil der Verordnung.

5. SbauVO
6. Die neue Verordnung über 

den bau und betrieb von Sonder-
bauten bündelt die bisher einzeln 
gefassten sonderbauvorschriften mit 
den themen Versammlungs-, Beher-
bergungs- und Verkaufsstätten sowie 
Garagen und Betriebsräume für elek-
trische anlagen. neu gefasste wurde 
die hochhausverordnung, die die aus 
dem Jahr 1986 stammende Vorschrift 
ersetzt. 

7. baupAVO
zur anpassung des Bauordnungs-

rechts an die eu-Dienstleistungsricht-
linie werden die bisherigen Rechts-
verordnungen haVo, PÜzÜVo, 
wasBauo, ÜtVo, die sich auf § 20 
abs. 4 bis 6 sowie auf § 25 abs. 4 und 
§ 28 Bauo nRw beziehen, in einer 
Vorschrift zusammengefasst.

Gesetz- und 
Verordnungsblatt nRw

Verordnung zur regelung der 
Versteigerung im internet gemäß § 
814 Absatz 3 zpO und §  979 Absatz 
1b bgb (internetversteigerungsVO) 
vom 2 2. September 2009

Die Gerichtvollzieher des landes 
nRw können die Justiz-auktion als an-
bieter im Rahmen einer Versteigerung 
gemäß § 814 absatz 2 nummer 2 der 
zivilprozessordnung ab dem 7. Januar 
2010 nutzen.  Versteigerungen durch 
Gerichtsvollzieher im Internet erfol-
gen über die Versteigerungsplattform 
www.justiz-auktion.de. Für dieser gel-
ten ergänzend die Bestimmungen, die 
Gegenstand dieser Verordnung sind. 

GV. nRw. 2009 s. 508

Änderung zahlreicher
landesvorschriften

zum JahReswechsel

Rechtsberatung
Die Ingenieurkammer-Bau nord-
rhein-westfalen bietet ihren mit-
gliedern eine kostenlose rechtliche 
erstberatung an:

Geschäftsstelle
Dr.  wolfgang appold
telefon 0211-130 67-148 
Fax 0211-130 67-150

Ra’in Friederike von wiese-
ellermann
montags bis freitags 8.30 - 12.30 
uhr und 14.00 -18.00 uhr
telefon 0521-8 20 92
Fax 0521-8 41 99

Ra Prof. Dr. Rudolf sangenstedt
montags bis freitags 9 - 18 uhr 
telefon 0228-65 35-50
Fax 0228-63 23 72

GhV Gütestelle honorar- und 
Vergaberecht e. V.
montags bis freitags 8.30 - 17 uhr
telefon 0621-68 56 09 0-0
Fax 0621-68 56 09 0-1
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Sekundärhaftung /  bgH, 23.07.2009 
- Vii zr 134/08

Urteil: „Die zur sekundärhaftung 
des architekten entwickelten Grundsät-
ze sind nicht auf einen architekten an-
wendbar, der lediglich mit den aufga-
ben der Grundlagenermittlung bis zur 
Vorbereitung der Vergabe (leistungs-
phasen 1 bis 6 des § 15 abs. 2 hoaI) 
beauftragt worden ist.“

In der urteilsbegründung führt der 
BGh aus: „nach der Rechtsprechung 
des senates obliegt dem umfassend 
beauftragten architekten im Rahmen 
seiner Betreuungsaufgabe nicht nur 
die wahrung der auftraggeberrechte 
gegenüber den Bauunternehmern, 
sondern auch die objektive Klärung der 
mängelursachen, selbst wenn zu diesen 
eigene Planungs- oder aufsichtsfehler 
gehören.

eine Vertragsverletzung durch 
pflichtwidrige unterlassung jeglicher 
untersuchung und Beratung, mit der 
der architekt möglicherweise die Ver-
jährung der gegen ihn selbst bestehen-
den ansprüche herbeiführt, begründet,  
nicht anders als eine falsche Beratung,   
einen weiteren schadensersatzanspruch 
dahin, dass die Verjährung der gegen 
ihn gerichteten Gewährleistungs- und 
schadensersatzansprüche als nicht ein-
getreten gilt (BGh, urteil vom 16. märz 
1978 - VII zR 145/76, BGhz 71, 144, 
148; urteil vom 27. september 2001 - 
VII zR 320/00, BauR 2002, 108 = zfBR 
2002, 61 = nzBau 2002, 42).

anknüpfungspunkt für die sekun-
därhaftung des architekten ist der 
übernommene aufgabenkreis. eine 
Pflicht zur aufklärung über eigene 
Fehler muss sich aus den Betreuungs-
aufgaben ergeben. Derartige Betreu-
ungspflichten folgen für den umfassend 
beauftragten architekten daraus, dass 
er die objektüberwachung und die ob-
jektbetreuung übernommen hat. er ist 

verpflichtet, für die mängelfreiheit des 
Bauwerks zu sorgen und dem Besteller 
auch nach Fertigstellung des Bauwerks 
bei der untersuchung und Behebung 
des Baumangels zur seite zu stehen. 

mit der umfassenden Beauftragung 
eines architekten räumt der Besteller 
diesem eine zentrale stellung bei der 
Planung und Durchführung des Bau-
werks ein. er ist der primäre ansprech-
partner des Bestellers, wenn es zu Pro-
blemen bei der Bauabwicklung kommt. 
Dies setzt sich nach der Fertigstellung 
des Bauvorhabens fort. Deshalb ist der 
architekt nach der Fertigstellung des 
Bauvorhabens sachwalter des Bestel-
lers, der ihm bei der Durchsetzung der 
ansprüche gegen die anderen Bau- und 
Planungsbeteiligten behilflich sein muss 
(BGh, urteil vom 27. september 2001 
- VII zR 320/00, aao m.w.n.).

Ist ein architekt mit den aufgaben 
der Grundlagenermittlung bis zur Vor-
bereitung der Vergabe betraut, hat er 
zwar einen erheblichen teil der Pla-
nungsaufgaben übernommen. seine 
aufgaben gehen über die reine Planung 
hinaus, weil er die leistungen anderer 
Planer integrieren und die leistungs-
beschreibungen der an der Planung 
fachlich Beteiligten abstimmen und 
koordinieren muss. er ist auch derjeni-
ge, der, abhängig von dem Inhalt des 
auftrags, gehalten ist, mit den Behör-
den und anderen an der Planung fach-
lich Beteiligten die Verhandlungen über 
die Genehmigungsfähigkeit zu führen. 
Das alles belegt, dass die aufgabe des 
architekten für das Gelingen des Bau-
werkes von hoher wichtigkeit ist.

es belegt jedoch, entgegen einer 
in der literatur vertretenen auffassung 
(weise, Baurechtliche schriften Bd. 38, 
s. 35), keine derartige zentrale stel-
lung bei der Durchführung des gesam-
ten Bauwerkes, die es rechtfertigt, die 
Grundsätze über die sekundärhaftung 
anzuwenden. Denn mit der errichtung 

des Bauwerkes ist der lediglich mit den 
leistungsphasen 1 bis 6 des § 15 abs. 
2 hoaI beauftragte architekt in keiner 
weise befasst. weder wirkt er bei der 
Vergabe mit, noch obliegen ihm die 
aufgaben der objektüberwachung und 
objektbetreuung. Der senat hat be-
reits in seinem urteil vom 27. septem-
ber 2001 (VII zR 320/00, aao) heraus-
gestellt, dass die die sekundärhaftung 
rechtfertigenden Betreuungspflichten 
sich aus der objektüberwachung und 
objektbetreuung ergeben. erst die Re-
alisierung der Planung in der errichtung 
des Bauwerkes begründet die besonde-
re Vertrauensstellung des architekten, 
aus der sich seine sachwalterhaftung 
ableitet. Der lediglich planende archi-
tekt steht, soweit es um die Betreu-
ung des Bauvorhabens geht, anderen 
Fachplanern und dem Bauunternehmer 
gleich. seine qualifizierte stellung als 
Planer allein rechtfertigt es nicht, ihn in 
dem sinne als sachwalter des Bauherrn 
anzusehen, dass er verpflichtet wäre, 
unabhängig von seinen aufgaben, im 
Rahmen der mängelhaftung maßnah-
men zu ergreifen, die dazu führen, dass 
der anspruch gegen ihn nicht verjährt.

gHV: Das urteil bedeutet, dass der 
Planer, der nicht mit der objektüberwa-
chung (leistungsphase 8 und ggf. ört-
licher Bauüberwachung) und objektbe-
treuung (leistungsphase 9) beauftragt 
ist, sich grundsätzlich auf die Verjährung 
seiner leistungen berufen kann (nach 5 
J.) und dem auftraggeber nicht seine 
eigenen mängel aufzeigen muss. Das 
bedeutet im umkehrschluss, dass der 
Planer, der mit den genannten leistun-
gen beauftragt ist, dem auftraggeber 
seine eigenen mängel aufzeigen muss 
(sekundärhaftung). auftraggebern ist 
aus haftungsgründen somit zu empfeh-
len, immer umfassende aufträge über 
alle leistungsphasen zu erteilen.

Dipl.-Ing. Peter Kalte

GhV: RechtsPRechunGs-checK

urteile im honorar- und Vergaberecht
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„glasfassadenurteil“des bgH,
Urteil vom 27.11.2008, ibr 2009, 92

Die Planung und ausführung von 
Glaskonstruktionen nimmt nicht nur 
in der baulichen Praxis, sondern auch 
in der Rechtsprechung zunehmend 
einen größeren Raum ein. Bereits im 
oktoberheft der nw-länderbeilage 
wurde ein urteil des olG hamm im 
zusammenhang mit der errichtung ei-
ner äußeren Glasfassade besprochen. 
Damals ging es um die Fälligkeit von 
werklohnansprüchen ohne erfolgte 
abnahme, was in dem einzelfall aus-
nahmsweise möglich war.

Bei dem hier besprochenen urteil 
des BGh, dem sog. Glasfassadenurteil, 
geht es dagegen um die haftung des 
bauaufsichtsführenden architekten, 
genauer darum, ob ein architektenbü-
ro, das die Bauüberwachung arbeits-
teilig organisiert hat, für mängel an 
einer Glasfassade als Gesamtschuld-
ner auch dann haften muss, wenn die 
mängel an der Fassade auf eine feh-
lerhafte Planung eines Fachingenieurs 
zurückzuführen sind. es ging ferner um 
die Frage, ob dem auftraggeber bzw. 
Bauherrn ein mitverschulden zuzurech-
nen ist wegen des Planungsfehlers des 
Fachingenieurs.

Der BGh hatte zunächst die Frage 
der Verjährung zu klären und hat dazu 
ausgeführt, dass grundsätzlich die BGh-
Rechtsprechung zur Verletzung einer 
organisationsobliegenheit (BGh-IBR 
2008, 17) auch für ein architektenbü-
ro anwendbar ist, das die Bauüberwa-
chung arbeitsteilig organisiert hat. Der 
BGh hat gleichzeitig festgestellt, dass 
die Problematik des organisationsver-
schuldens nicht auf einzelarchitekten 

bzw. einzelingenieure anwendbar ist. 
Der BGh hat ferner deutlich darauf 
hingewiesen, dass die Verletzung der 
organisationsobliegenheit mit arglist 
vergleichbar sein muss, dieses ist nur 
bei Kenntnis von organisationsfehlern 
und mängel gegeben. sofern die Bau-
leitung richtig ausgesucht und einge-
setzt wurde, führt ein einmaliges Ver-
sagen nicht zur verlängerten haftung 
bzw. verlängerten Verjährungsfrist.

nun zur haftung: entgegen der 
früheren olG-Rechtsprechung hat der 
BGh hinsichtlich der haftung des ob-
jektüberwachers klargestellt, dass es 
nicht ohne weiteres zu einer haftungs-
freistellung des bauüberwachenden 
architekten kommt, wenn die mängel 
des spezialgewerks - hier Glasfassade 
- auf Fehler des planenden architekten 
zurückzuführen sind. selbstverständlich 
gehört es zu den aufgaben des ob-
jektüberwachers, maßgebliche Pläne 
auf ihre Fehlerfreiheit zu untersuchen.

neu ist jetzt die Feststellung des 
BGh, dass den Bauherrn die obliegen-
heit trifft, dem bauaufsichtsführenden 
architekten mangelfreie Planungsun-
terlagen der Fachplaner zur Verfügung 
zu stellen. Verstößt er gegen diese 
obliegenheit, muss sich der Bauherr 
dies als mitverschulden zurechnen las-
sen. nur durch zurverfügungstellung 
zuverlässiger Pläne kann das Bauwerk 
errichtet werden. Durch die zusätzliche 
sicherungsmaßnahme, einschaltung 
des objektüberwachers, soll dieses 
ermöglicht werden. eine volle haftung 
des objektüberwachers scheidet also 
aus, wenn für den schaden (auch) Pla-
nungsfehler ursächlich waren. Dieses 
BGh-urteil ist für die objektüberwa-
cher von großer Bedeutung, da da-

durch die haftung bzw. das haftungsri-
siko erheblich reduziert wird.

In die gleiche Richtung geht ein ur-
teil des olG Frankfurt (IBR 2009, 593). 
In diesem Falle hatte der bauüberwa-
chende architekt sonderfachleute zur 
Bauüberwachung monatlich mit ein-
verständnis des Bauherrn zu stichpro-
ben herangezogen. Das olG stellte 
klar, dass der architekt für die Bauü-
berwachung verantwortlich bleibt und 
er sich die notwendigen Fachkennt-
nisse, gegebenenfalls durch Befragen 
der sonderfachleute, beschaffen muss. 
Insofern kam in dieser Konstellation 
eine gesamtschuldnerische haftung 
des architekten und der sonderfach-
leute zum tragen. Die haftung des 
architekten wäre entfallen, wenn die 
sonderfachleute nicht nur zur unter-
stützung beigestellt worden wären, 
sondern vollumfänglich anstelle des 
architekten die Bauüberwachung 
übernommen hätten.

ein weiteres urteil des olG hamm 
vom 13.03.2009 (IBR 2009, 402) be-
jaht die haftungsminderung des Bau-
überwachers, wenn der Bauherr man-
gelhafte Vorleistungen zur Verfügung 
stellt. hier war ein Planungsmangel 
übersehen worden mit der Folge, dass 
ein werkstoff für ein treppengeländer 
vom Planer vorgegeben, vom auftrag-
geber zur ausführung freigegeben 
und vom Generalunternehmer dann 
ausgeführt wurde.Das treppengelän-
der wurde später wegen Verstoßes 
gegen Brandschutzbestimmungen be-
anstandet und musste ersetzt werden. 
Der planende architekt hatte mit der 
Fehlplanung zwar die entscheidende 

aKtuelleR RechtsFall

wichtig: erheblich abgeminderte haftung 
des objektüberwachers

Fortsetzung: Nächste Seite
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ursache für den Baumangel gesetzt. 
Der Generalunternehmer, der der aus-
führungsplanung nicht im vollen um-
fang, sondern nur auf der Grundlage 
der vom architekten vorgegebenen 
leitdetails schuldete, haftete in höhe 
von 40 % auf schadensersatz. Dem 
auftraggeber wurde in höhe von 60 % 
ein mitverschulden zugerechnet, weil 
er dem Generalunternehmer fehler-
hafte leitdetails überlassen hatte.

Das olG Düsseldorf hat mit urteil 
vom 23.06.2009 (IBR 2009, 530) einem 
Projektsteuerer die volle haftung ohne 
mitverschuldenseinwand aufgebür-
det, da dieser im Rahmen seiner Kon-
troll- und steuerungstätigkeit auch die 
Überprüfung von architektenplänen 

aKtuelleR RechtsFall

übernommen hatte und es dann we-
gen nicht sachgerechter ausübung 
der Kontrolle zu einem schadensein-
tritt gekommen war. Die neue Recht-
sprechung des BGh zum Verhältnis 
zwischen dem Planen und dem bau-
aufsichtsführenden architekten kam 
in diesem Fall nicht zur anwendung. 
Das olG Düsseldorf hat klargestellt, 
dass es gerade aufgabe des Projekt-
steuerers ist, die architektenpläne zu 
prüfen. Die übergeordnete Kontroll-
funktion des Projektsteuerers schließt 
daher ein mitverschulden des auftrag-
gebers aus. Im konkreten Fall hatte 
der Projektsteuerer nicht überprüft, ob 
die von den architekten des Bauherrn 
geplanten und danach durchgeführ-
ten Pegelbohrungen zur erfüllung von 
auflagen einer Grundwasserüberwa-
chung geeignet und die behördlichen 

auflagen erfüllt waren. Dieses urteil 
des olG Düsseldorf ist hinsichtlich 
der Projektsteuerer nicht zu verallge-
meinern, sondern es ist im einzelfall 
zu überprüfen, ob er eine Vollkontrolle 
der Planung schuldet und selbst Pla-
nungsleistungen erbringt.

In der Regel ist davon auszugehen, 
dass der Projektsteuerer sich vertrag-
lich nur verpflichten will, Kontrollen in 
stichpunkten vorzunehmen und bei 
anhaltspunkten für fehlerhafte archi-
tektenleistungen einzugreifen.

Dann würde für ihn auch die neue 
BGh-Rechtsprechung zur abgeminder-
ten haftung und dem Bauherren-mit-
verschulden anwendbar sein.

Ra’in Friederike von 
wiese-ellermann

Fortsetzung von Seite 8

Vertragliche zahlungsansprüche, 
also auch Vergütungsansprüche für 
Ingenieurleistungen, verjähren nach 3 
Jahren. Die Verjährung beginnt ende 
des Jahres, in dem der anspruch fäl-
lig wurde. honorarforderungen, die im 
Jahre 2006 abgerechnet wurden, droht 
also am 31.12.2009 dieses schicksal.

Der ablauf der Verjährungsfrist 
kann nicht durch einfache mahnungen 
des Gläubigers beeinflusst werden. 
notwendig ist die einleitung gericht-
licher schritte wie die erhebung einer 
Klage oder die Beantragung eines 
mahnbescheides. Insbesondere von 
letztgenannter Variante wurde in der 
Vergangenheit gerne noch am 31.12. 
als notmaßnahme Gebrauch gemacht, 
weil nur ein Formular auszufüllen und 
beim zuständigen mahngericht einzu-
reichen ist. es besteht kein anwalts-
zwang, so dass dieser weg damit kos-
tengünstig (wenn auch fehlerträchtig) 

als möglichkeit für den Gläubiger of-
fensteht.

hier ist jedoch aufgrund einer ent-
scheidung des Bundesgerichtshofes 
vom 10.07.2008 (az.: IX zR 160/07) 
nun besondere Vorsicht geboten: Der 
mahnbescheid wirkt nur verjährungs-
hemmend, wenn der geltend gemach-
te anspruch für den schuldner eindeu-
tig beschrieben ist. Die gerne in das 
Formular eingesetzten Formulierungen 
„anspruch aus Rechnung vom….“ 
oder  „Vergütung gem. schreiben vom 
….“ sind nur ausreichend, wenn die 
zur Individualisierung herangezogenen 
schreiben dem schuldner tatsächlich 
und nachweislich vorliegen. wird im 
späteren Prozess der zugang dieser 
schreiben oder Rechnungen bestrit-
ten, ist der nachweis bei Versendung 
mit einfachem Brief nicht zu führen. 
Die Konsequenz ist fatal: trotz eigent-
lich rechtzeitig beantragtem mahnbe-

scheid ist mangels Individualisierung 
Verjährung eingetreten.

also: wenn wegen des drohenden 
Verjährungsablaufes gehandelt wer-
den muss, sollten sie sich rechtzeitig 
durch einen anruf bei Ihrer Ingenieur-
kammer-Bau oder einem anwalt Ihres 
Vertrauens über die notwendigen und 
geeigneten maßnahmen informieren. 

FachInFoRmatIonen

unbedingt Verjährungsfristen beachten!

sind Ihre adressdaten 
noch aktuell?

Bitte teilen sie es der Kammerge-
schäftsstelle umgehend mit, wenn 
sie umziehen oder wenn sich Ihre 
telefonnummer oder Ihre e-mail-
adresse ändert.
telefon: 0221-130 67-0
info@ikbaunrw.de
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amtlIche BeKanntmachunG

satzunGsÄnDeRunG

Die Vertreterversammlung der architektenkammer nordrhein-westfalen hat am 31. oktober 2009 anhand der syn-
optischen Vorlage (stand: 17.06.2009) „neue FassunG / alte FassunG“ der satzung folgende Änderung der 
satzung des Versorgungswerks beschlossen:

i. Der bisherige § 19a „Versorgungsausgleich bei Ehescheidung“, Abs. 1 bis 5, wird vollständig aufgehoben 
und wie folgt neu gefasst:

 „1. werden ehepartner geschieden und findet ein Versorgungsausgleich statt, wird eine interne teilung durch-
geführt, indem zu lasten des anrechts der ausgleichspflichtigen Person für die ausgleichsberechtigte Person ein 
anrecht bei dem Versorgungswerk übertragen wird. Dabei wird das anrecht der ausgleichspflichtigen Person gekürzt 
und der ausgleichsberechtigten Person zugeteilt. sofern nur ein ehepartner mitglied ist oder war, wird der andere 
ehepartner durch die Übertragung des anrechts nicht mitglied des Versorgungswerks.

Das übertragene anrecht begründet lediglich einen anspruch auf altersrente gemäß § 10 abs. 1, 3, 4, 5 und 8 ab 
Beginn des monats, in dem die ausgleichsberechtigte Person die altersgrenze erreicht, die für die ausgleichspflich-
tige Person gemäß § 10 abs. 1 gilt. Das wahlrecht gemäß § 10 abs. 3 und 4 bleibt unberührt. ein anspruch auf 
sonstige leistungen nach § 8 besteht nicht. zum ausgleich dieser Beschränkung des Risikoschutzes erhöht sich das 
anrecht auf altersrente um einen nach versicherungsmathematischen Grundsätzen errechneten zuschlag. Die höhe 
des zuschlags richtet sich nach dem alter der ausgleichsberechtigten Person zum zeitpunkt der Rechtskraft der Ver-
sorgungsausgleichsentscheidung und der altersgrenze, die für die ausgleichsberechtigte Person gilt. Die zuschlags-
sätze sind im anhang wiedergegeben, der Bestandteil der satzung ist.

Die ausgleichspflichtige Person kann ihr durch den Versorgungsausgleich gekürztes anrecht bis zur höhe der Kür-
zung durch zusätzliche zahlungen ergänzen, sofern noch keine satzungsgemäße Rente bezogen wird oder das Ren-
tenbezugsalter nach § 10 abs. 1 noch nicht erreicht ist. Die laufenden Versorgungsabgaben und die zusätzlichen 
zahlungen dürfen zusammen für das jeweilige Kalenderjahr das Doppelte des höchstbetrags der gesetzlichen Ren-
tenversicherung nicht übersteigen. Die umwandlung der zusätzlichen zahlungen in steigerungszahlen erfolgt gemäß 
§ 10 abs. 6, wobei die jeweils zum zeitpunkt des zahlungseingangs geltende maßgebliche Versorgungsabgabe 
gemäß § 9 abs. 4 zugrunde zu legen ist.

 2. sind oder waren beide ehepartner mitglied des Versorgungswerks, vollzieht dieses nach der internen teilung 
der beiderseitigen anrechte durch das Familiengericht den ausgleich nur in höhe des wertunterschieds nach Ver-
rechnung.

 3. zum ausgleich der bei der internen teilung entstehenden Kosten wird eine einmalige Pauschale von 150 € 
erhoben, die hälftig von den ehepartnern zu tragen ist.

 4. Der Verwaltungsausschuss kann im einvernehmen mit dem aufsichtsausschuss Richtlinien zur Durchführung 
des Versorgungsausgleichs erlassen.

 5. In Verfahren über den Versorgungsausgleich, die vor dem 01.09.2009 eingeleitet worden sind, sind die bis 
dahin geltenden satzungsbestimmungen und Richtlinien anzuwenden, sofern sich nicht aufgrund von § 48 abs. 2 
oder 3 VastrRefG die anwendung der ab 01.09.2009 geltenden satzungsbestimmungen ergibt.“



ii. § 10 „Altersrente“ Abs. 7 buchstabe b) wird um folgenden neuen Satz 6 ergänzt:

 „zudem bleibt bei der Berechnung der persönlichen Durchschnittssteigerungszahl ein Versorgungsausgleich 
gemäß § 19a unberücksichtigt; auch steigerungszahlen bleiben unberücksichtigt, soweit sie aufgrund von zusätz-
lichen zahlungen gemäß   § 19a zur ergänzung des gekürzten anrechts erworben wurden.“

iii. Am Ende der Satzung, nach § 42, wird folgender Anhang zu § 19a eingefügt:
 
  „anhang zu § 19a
  zuschläge gem. § 19a abs. 1

  Der zuschlag richtet sich nach der für die ausgleichsberechtigte Person geltenden altersgrenze gem. § 19a  
  abs. 1 und nach dem bürgerlichen alter zum zeitpunkt der Rechtskraft des Versorgungsausgleichs wie folgt:

  mit erreichen der jeweiligen Regelaltersgrenze beträgt der zuschlag 2,0%.“

iV. Die Satzungsänderung tritt rückwirkend zum 01.09.2009 in Kraft.

Gemäß § 3 abs. 3 satz 1 des landesversicherungsaufsichtsgesetzes (VaG nRw) vom 20.04.1999 (GV. nRw s. 154) 
hat das Finanzministerium des landes nordrhein-westfalen im Benehmen mit dem ministerium für Bauen und Ver-
kehr des landes nordrhein-westfalen die von der Vertreterversammlung der architektenkammer nordrhein-west-
falen am 31.10.2009 beschlossene Änderung der satzung des Versorgungswerks der architektenkammer nRw mit 
schreiben vom 2. november 2009 genehmigt.

Die satzungsänderung wird hiermit ausgefertigt und bekannt gemacht.
Düsseldorf, den 3. november 2009

Der Präsident
Dipl.-Ing. hartmut miksch 
Bekannt gegeben am 1. Dezember 2009
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zuschlag für die

Regelaltersgrenze von

zuschlag für die

Regelaltersgrenze von

zuschlag für die

Regelaltersgrenze von

alter

20 und jünger

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

67 Jahren

10,4%

10,4%

10,4%

10,4%

10,5%

10,7%

11,0%

11,2%

11,5%

11,7%

11,9%

12,1%

12,3%

12,5%

12,6%

12,7%

65 Jahren

8,1%

8,1%

8,1%

8,1%

8,2%

8,4%

8,6%

8,8%

9,0%

9,2%

9,4%

9,6%

9,7%

9,9%

10,0%

10,1%

alter

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

67 Jahren

12,9%

13,0%

13,0%

13,1%

13,1%

13,1%

13,0%

13,0%

12,9%

12,8%

12,8%

12,7%

12,6%

12,4%

12,1%

11,8%

65 Jahren

10,2%

10,3%

10,4%

10,4%

10,4%

10,4%

10,4%

10,3%

10,2%

10,2%

10,1%

10,1%

10,0%

9,8%

9,6%

9,3%

alter

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Jahren

11,5%

11,2%

10,8%

10,4%

9,9%

9,5%

9,0%

8,6%

8,0%

7,3%

6,9%

6,7%

6,6%

6,5%

6,5%

65 Jahren

9,1%

8,8%

8,5%

8,2%

7,8%

7,5%

7,2%

6,9%

6,6%

6,4%

6,2%

6,0%

5,9%



Beispiel:          freischaffend tätiges  angestellt tätiges

           

eigener jährlicher Beitrag zumVersogungswerk:

arbeitgeberanteil zum RV-Beitrag:

gesamter Beitrag:

hiervon max. 68% absetzbar:

./. steuerfreier arbeitgeberanteil:

absetzbarer Vorsorgeaufwand für 2009:
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Der Verband Beratender Ingenieure 
VBI gibt in seiner schriftenreihe den 
Band 7 „Die energieeinsparverordnung 
2009“ heraus. Die Broschüre stellt die 
wesentlichen Änderungen der seit 1. 
oktober dieses Jahres geltenden eneV 
2009 vor und enthält zudem den text 
der energieeinsparverordnung 2009 in 
einer lesefassung sowie deren Rege-
lungen zum energieausweis. Die lese-
fassung ist erforderlich, da der veröf-
fentlichte Verordnungstext der eneV 

alle mitglieder des Versorgungs-
werks haben wieder die möglichkeit, in 
diesem Jahr über ihre Pflichtabgaben 
hinaus zusätzliche Beiträge bis zum 
erreichen des Jahreshöchstbeitrags 
(19.344 €) einzuzahlen. mitglieder, die 
erst im laufe des Jahres 2009 dem 
Versorgungswerk beigetreten sind, 
können für jeden monat ihrer mit-
gliedschaft die jeweilige höchstab-
gabe (1.612 €) einzahlen. In welcher 
stückelung sie die zusätzlichen Versor-
gungsabgaben entrichten, liegt ganz 
bei Ihnen. sie können diese entweder 
monatlich laufend, in mehreren teilbe-
trägen oder auch in einer summe bis 
zum Jahresende einzahlen. 

Ihr Vorteil: Da das Versorgungs-
werk beitragsgerechte Renten zahlt, 
bewirken höhere Beiträge auch höhere 
Rentenansprüche. sowohl im alter, als 
auch bei Berufsunfähigkeit erhalten 
sie mehr Geld. und auch im Falle des 
todes ist die hinterbliebenenversor-
gung für die angehörigen höher. 

wichtig: einzahlungen für das Jahr 
2009 können nur berücksichtigt wer-
den, sofern sie bis zum 30. Dezember 
2009 (letzter Buchungstag) auf einem 
unserer Konten eingehen. Diese sind: 
Deutsche apotheker- und Ärztebank 
Düsseldorf (Blz 300 606 01), Konto-nr. 
000 252 8320 und westdeutsche lan-
desbank Düsseldorf (Blz 300 500 00), 
Konto-nr. 400 1319.

ausgleich möglicher Versorgungs-
lücken: Durch das alterseinkünftege-
setz hat sich die steuerliche absetz-
barkeit von Vorsorgeaufwendungen 
verbessert. Die als sonderausgaben 
anerkannten einzahlungen zum Versor-
gungswerk werden nicht mehr durch 
Beiträge an private Versicherungen 
eingeschränkt. Diese steuerersparnis 

kann dafür eingesetzt werden, durch 
zusätzliche Beiträge zusätzliche Versor-
gungsansprüche aufzubauen, um im 
Rentenalter eine Versorgungslücke zu 
vermeiden. 

zur steuerlichen absetzbarkeit: 
Freischaffend tätige mitglieder des 
Versorgungswerks können in diesem 
Jahr 68% der geleisteten Versorgungs-
abgaben als Vorsorgeaufwendungen 
/ sonderausgaben steuerlich geltend 
machen. Das gleiche gilt auch für mit-
glieder im angestelltenverhältnis. al-
lerdings werden hier die 68% um den 
gezahlten arbeitgeberanteil gemin-
dert (s. Beispielrechung im Kasten). 

wenn sie in diesem Jahr zusätz-
liche, freiwillige Versorgungsabgaben 

leisten, können sie diese im Rahmen 
der geltenden höchstbeträge eben-
falls steuerlich absetzen. Bei z.B. 

2.000 € wäre das eine summe von 
1.360 € (= 68%). 

Der steuerlich absetzbare höchst-
betrag liegt in diesem Jahr für ledi-
ge bei 13.600 € und für Verheiratete 
bei 27.200 € (68% von 20.000 € bzw. 
40.000 € aufwendungen). 

Detailfragen zu den steuerlichen 
aspekten besprechen sie bitte mit Ih-
rem steuerberater oder dem zuständi-
gen Finanzamt. Rückfragen zur aufsto-
ckung Ihrer Beiträge richten sie bitte 
an das Versorgungswerk unter telefon 
0211-49 23 8-0 oder e-mail info@vw-
aknrw.de.

sie haben die wahl: Ihre chance 
auf höhere Rentenansprüche

mitglied

6.447,60 euR

6.447,60 euR

12.895,20 euR

8.768,74 euR

6.447,60 euR

2.321,14 EUr

mitglied

12.895,20 euR

0,00 euR

12.895,20 euR

8.768,74 euR

0,00 euR

8.768,74 EUr

neue VBI-Broschüre zur eneV 2009
2009 lediglich ergänzungen der zuvor 
veröffentlichten Verordnungen darstellt 
und somit nicht allein lesbar ist. 

„Die energieeinsparverordnung 
2009“, DIn a5, 76 seiten, Broschur, 
kostet 12 euro zzgl. mwst. und Ver-
sand. VBI-mitglieder zahlen 7 euro. Be-
stellungen schriftlich: VBI-service- und 
Verlagsgesellschaft, Budapester straße 
31, 10787 Berlin, Fax: 030/26062-100, 
e-mail versand@vbi.de bzw. online un-
ter www.vbi.de.
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88 Jahre Dipl.-Ing. Paul Götz

herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren! wir bedanken uns 
für Ihre Verbundenheit mit der IK-Bau nRw.

Dipl.-Ing. Georg Klöcker, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Karl-heinz schliephake, ÖbVI

87 Jahre
Dipl.-Ing. heinz Filies86 Jahre

84 Jahre

81 Jahre
83 Jahre

Dipl.-Ing. otto Kremer, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Karl-Illo mols, Beratender Ingenieur

Dipl.-Ing. werner henzen
Dipl.-Ing. heinrich Renninghoff
Dr.-Ing. hans walter, Beratender Ingenieur80 Jahre

Dipl.-Ing. Rudolf Böckem, ÖbVI
Dipl.-Ing. hans Böhmer, ÖbVI
Dr.-Ing. Dietrich werner hohmann

75 Jahre

Dipl.-Ing. siegfried Bärwald
Dipl.-Ing. manfred Bretschneider
Dipl.-Ing. horst Dronia, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. albert Grage, Beratender Ingenieur
Ing. Dieter Kruska
Dipl.-Ing. helmut Kuller
Dipl.-Ing. horst F. Rademacher, 
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. herbert Radtke, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing.(Fh) heinz staudt, 
Beratender Ingenieur

70 Jahre

Dipl.-Ing. Klaus czypulowski
Dipl.-Ing. wolfgang Greiffendorf, ÖbVI
Dipl.-Ing. siegmund hofmeister, ÖbVI
Dipl.-Ing.(Fh) wladimir Kintop
Dipl.-Ing. wilhelm liese
Dr.-Ing. michael monka, ÖbVI
Dipl.-Ing. michael münstermann, 
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. helga Palmes
Dipl.-Ing. helmut schumacher
Dipl.-Ing. eugen winters

60 Jahre

Dipl.-Ing. Klaus-Jürgen lalk
Dipl.-Ing. Gerhard schwietering, 
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. erwin Vogt, Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. Günter wattenberg, 
Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. heinrich Josef wensel

65 Jahre

GeBuRtstaGe DezemBeR

ab Beginn des nächsten Jahres 
bleibt der Beitragssatz in der Deut-
schen Rentenversicherung von bisher 
19,9 % voraussichtlich unverändert. 
Die Beitragsbemessungsgrenze west 
steigt voraussichtlich von bisher mo-
natlich 5.400,00 euR auf 5.500,00 
euR.  

unter diesen Voraussetzungen er-
gibt sich in der Deutschen Rentenversi-
cherung ein neuer monatlicher höchst-
beitrag von 1.094,50 euR.  

auf der Basis der genannten Ver-
änderungen sind ab Januar 2010 fol-
gende Versorgungsabgaben zu ent-
richten:

1. Selbständig tätige mitglieder:
150% des höchstbeitrags der 

Deutschen Rentenversicherung = euR 
1.642,-- 

100% des höchstbeitrags der 
Deutschen Rentenversicherung = euR 
1.094,50

19,9% der Berufseinkünfte
Für mitglieder, die eine der beiden 
ersten Beitragsstufen gewählt haben, 
werden die Versorgungsabgaben au-
tomatisch geändert und ab Januar 
2010 in der neuen höhe eingezogen. 
eine Veranlagung mit 19,9 % der Be-
rufseinkünfte kommt nur für solche 
mitglieder in Betracht, deren reines 
Berufseinkommen unter 66.000 euR 
liegt und die weniger als 1.094,50 euR 
zahlen möchten. 

Versorgungswerk: ab Januar 2010 
gelten neue Beiträge

2. Angestellt tätige mitglieder:
angestellte mitglieder, die von der 

gesetzlichen Rentenversicherungs-
pflicht zugunsten der mitgliedschaft im 
Versorgungswerk befreit sind, zahlen 
Versorgungsabgaben in höhe der für 
sie ohne die Befreiung maßgebenden 
Beiträge zur Deutschen Rentenversi-
cherung, also 19,9 % des sozialversi-
cherungspflichtigen entgelts bis zum 
höchstbeitrag von 

1.094,50 euR. Die nicht befreiten 
angestellten zahlen mindestens 165 
euR.

3. beamtete mitglieder:
Beamte zahlen mindestens 165 

euR.
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Änderung der wahlordnung zur 
Vertreterversammlung der Ingenieurkammer-Bau nRw 

vom 19. november 2004
Die IV. Vertreterversammlung der Ingenieurkammer-Bau nRw hat auf ihrer 2. sitzung am 06.11.2009 wie folgt beschlossen:

artikel I:

Die wahlordnung zur Vertreterversammlung der Ingenieurkammer-Bau nRw vom 19. november 2004 wird wie folgt geän-
dert:

 1. Die Überschrift „sechster teil: Vertreterversammlung“ sowie die §§ 17 bis 21 werden gestrichen.
 2. Die Überschrift „siebter teil: schlussvorschriften“ wird geändert in „Sechster Teil: Schlussvorschriften“. 
 3. Der „§ 22“ wird „§ 17“.
 4. Der „§ 23 In-Kraft-treten“ wird wie folgt geändert „§ 18 Inkrafttreten“.

artikel II:

Die Änderung der wahlordnung zur Vertreterversammlung der Ingenieurkammer-Bau nRw vom 19. november 2004 tritt am 
tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Genehmigt durch das ministerium für Bauen und Verkehr des landes nordrhein-westfalen 
mit schreiben – az: VI a 3 - 925.11 – vom 11. november 2009.

ausgefertigt durch den Präsidenten der Ingenieurkammer-Bau nordrhein-westfalen am 16. november 2009.

Dr.-Ing. heinrich Bökamp
Präsident
 

amtlIche mItteIlunGen
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Änderung der hauptsatzung 
der Ingenieurkammer-Bau nRw 

vom 19. november 2004
Die IV. Vertreterversammlung der Ingenieurkammer-Bau nRw hat auf ihrer 2. sitzung am 06.11.2009 wie folgt beschlossen:

artikel I:

Die hauptsatzung der Ingenieurkammer-Bau nRw vom 19. november 2004 wird wie folgt geändert:

 1.  nach § 5 werden folgende neue Paragraphen 6 und 7 eingefügt:

  a) „§ 6 Beschlussfähigkeit der Vertreterversammlung

   (1)  Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.
   (2)  Bei Beschlüssen der Vertreterversammlung, die nach Gesetz oder Hauptsatzung einer qualifizierten Mehrheit  
    bedürfen, hat der Präsident oder die Präsidentin durch ausdrückliche Erklärung festzustellen, dass die 
    vorgeschriebene Mehrheit zugestimmt hat.
   (3) Die Beschlussfähigkeit der Vertreterversammlung kann nur unmittelbar vor einer Abstimmung angezweifelt  
    werden. In diesem Fall ist bis zur Feststellung der Beschlussfähigkeit eine Geschäftsordnungsdebatte 
    unzulässig. Wird die Beschlussfähigkeit bezweifelt, so hat der Präsident oder die Präsidentin die 
    Beschlussfähigkeit vor Fortgang in der Tagesordnung festzustellen.
   (4) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit der Versammlung zurückgestellt worden und tritt die 
    Vertreterversammlung zur Verhandlung über denselben Gegenstand zum zweiten Mal zusammen, so ist sie  
    ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. In der Ladung zur zweiten Sitzung muss auf  
    diese Vorschrift ausdrücklich hingewiesen werden.“

  b) „§ 7 Abstimmungen

   Beschlüsse der Vertreterversammlung werden mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Die 
   Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheidet. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen nicht mit.  
   Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.“

2. Der bisherige § 6 wird „§ 8“

3. nach § 8 werden folgende neue Paragraphen 9 und 10 eingefügt:

 a) „§ 9 Außerordentliche Vertreterversammlung

  (1) Auf schriftlichen Antrag von zwei Drittel der Mitglieder der Vertreterversammlung oder von zwei Drittel des 
   Vorstandes ist eine außerordentliche Vertreterversammlung binnen zwei Monaten einzuberufen.
  (2) Der Präsident oder die Präsidentin lädt mit einer Frist von mindestens zwei Wochen vor dem Sitzungstermin ein.  
   Die Vorschriften der §§ 6 - 8 gelten entsprechend.“

 b) „§ 10 Satzungsänderung

  (1) Der Antrag auf Änderung der Hauptsatzung ist auf Antrag von einem Drittel der Mitglieder der 
   Vertreterversammlung oder des Vorstandes in der Vertreterversammlung zu behandeln.

amtlIche mItteIlunGen
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  (2) Beschlüsse zur Änderung der Hauptsatzung bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder der 
   Vertreterversammlung.“ 

4. Der bisherige § 7 wird „§ 11“

5. Der bisherige § 8 wird „§ 12“

6. Der bisherige § 9 wird „§ 13“

7. Der bisherige § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  § 10 wird „§ 14“

 b)  nach absatz 1 wird folgender neuer absatz 2 eingefügt:

  „(2) Beschlüsse zur vorzeitigen Abberufung des Vorstandes oder von Mitgliedern des Vorstandes bedürfen einer  
    Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder der Vertreterversammlung.“ 

 c) Der bisherige absatz 2 wird absatz 3 und im satz 2 werden die wörter § 9 geändert in „§ 13“.

8. Der bisherige § 11 wird „§ 15“

9. Der bisherige § 12 wird wie folgt geändert:

 a)  § 12 wird „§ 16“

 b)  In absatz 2 satz 2 werden die wörter § 11 abs. 3 s. 1 geändert in „§15 Abs. 3 S. 1“.

 c)   In absatz 3 werden die wörter § 11 abs. 7 und 8 geändert in „§ 15 Abs. 7 und 8“.

10. Der bisherige § 13 wird „§ 17“

11. Der bisherige § 14 wird „§ 18“

12. Der bisherige § 15 wird wie folgt geändert „§ 19 Inkrafttreten“ .

artikel II:

Die Änderung der hauptsatzung der Ingenieurkammer-Bau nRw vom 19. november 2004 tritt am tage nach ihrer Veröf-
fentlichung in Kraft.

Genehmigt durch das ministerium für Bauen und Verkehr des landes nordrhein-westfalen 
mit schreiben – az: VI a 3 - 925.11 – vom 11. november 2009.

ausgefertigt durch den Präsidenten der Ingenieurkammer-Bau nordrhein-westfalen am 16. november 2009.

Dr.-Ing. heinrich Bökamp
Präsident
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schieds- und schlichtungsordnung
der Ingenieurkammer-Bau nRw

inhaltsverzeichnis

Erster Teil. Schiedsstelle und Schlichtungsstelle
 § 1  aufgaben der schiedsstelle sowie der schlichtungsstelle
 § 2  zusammensetzung des schlichtungsausschusses und der schiedsstelle 
 § 3  zusammensetzung der schlichtungsstelle
 § 4  ausschluss oder ablehnung eines mitglieds der schiedsstelle und schlichtungsstelle

zweiter Teil. Verfahren bis zum Vergleichsvorschlag
 § 5  einleitung des Verfahrens 
 § 6  unzulässigkeit des Verfahrens
 § 7  Durchführung des Verfahrens
 § 8  Vorbereitung und termin zur mündlichen Verhandlung
 § 9  schriftliches Verfahren

Dritter Teil. Vergleich und sonstige beendigung des Verfahrens
 § 10  Vergleichsvorschlag
 § 11  Vergleich im termin zur mündlichen Verhandlung
 § 12  Vergleich im schriftlichen Verfahren
 § 13 sonstige Beendigung
 § 14  Kosten

Vierter Teil. rechte und pflichten; inkrafttreten
 § 15  akteneinsicht
 § 16  ausübung des amtes
 § 17  Bericht gegenüber dem schlichtungsausschuss
 § 18  Inkrafttreten

Erster Teil. Schiedsstelle und Schlichtungsstelle

§ 1 Aufgaben der Schiedsstelle sowie der Schlichtungsstelle
(1) aufgabe der schiedsstelle ist es, berufliche streitigkeiten eines mitglieds der Ingenieurkammer-Bau nRw mit einem 
Dritten (Parteien) zu schlichten.

(2) aufgabe der schlichtungsstelle ist es, berufliche streitigkeiten zwischen mitgliedern von Ingenieurkammern (Parteien) zu 
schlichten, wobei mindestens eins mitglied der Ingenieurkammer-Bau nRw sein muss. 

(3) Im Interesse der Beilegung der streitigkeit nehmen die Parteien grundsätzlich persönlich an dem termin zur mündlichen 
Verhandlung teil.

§ 2 zusammensetzung der Schiedsstelle
(1) Die schiedsstelle besteht aus der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden oder der stellvertretenden Vorsitzenden oder 
dem stellvertretenden Vorsitzenden und zwei Beisitzerinnen oder Beisitzern. Die schiedsstelle wird tätig in der Besetzung 
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mit drei Personen: Der oder dem Vorsitzenden oder der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden und zwei Beisitzerinnen 
oder Beisitzern. eine Beisitzerin oder ein Beisitzer soll mitglied der Kammer sein.

(2) Die oder der Vorsitzende der schiedsstelle und die oder der stellvertretende Vorsitzende müssen die Befähigung zum 
Richteramt haben. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende und die stellvertretende Vorsitzende oder der stellvertretende Vor-
sitzende werden auf die Dauer von fünf Jahren durch die Vertreterversammlung gewählt. eine wiederwahl ist möglich. 

(3) Die Parteien benennen jeweils eine Beisitzerin oder einen Beisitzer innerhalb einer von der oder von dem Vorsitzenden 
bestimmten Frist. Ist die Partei mitglied der Ingenieurkammer-Bau nRw, soll sie als Beisitzerin oder Beisitzer ein Kammer-
mitglied benennen, welches die gleiche Fachrichtung und die gleiche tätigkeitsart wie diese Partei ausübt. wird innerhalb 
der Frist von einer Partei keine Beisitzerin oder kein Beisitzer benannt, kann die Benennung durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden erfolgen. Kann mindestens eine Beisitzerin oder ein Beisitzer nicht benannt werden, gilt § 6 abs. 2.

§ 3 zusammensetzung des Schlichtungsausschusses und der Schlichtungsstelle
(1) Der schlichtungsausschuss besteht aus acht mitgliedern. Die mitglieder werden von der Vertreterversammlung auf eine 
Dauer von fünf Jahren gewählt. Der ausschuss wählt aus seinen Reihen die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die erste 
oder den ersten und die zweite oder den zweiten stellvertretende oder stellvertretenden Vorsitzende oder Vorsitzenden des 
schlichtungsausschusses mit einfacher mehrheit. 

(2) Die schlichtungsstelle besteht aus der oder dem Vorsitzenden oder der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden und 
zwei Beisitzerinnen oder Beisitzern.

(3) Vorsitzende oder Vorsitzender der schlichtungsstelle ist die oder der Vorsitzende des schlichtungsausschusses. Ist die 
oder der Vorsitzende an der Bearbeitung eines schlichtungsfalls oder der wahrnehmung eines schlichtungstermins ge-
hindert, wird sie oder er von einer oder einem der stellvertretenden Vorsitzenden des schlichtungsausschusses vertreten. 
Die erste oder der erste stellvertretende Vorsitzende übernimmt die stellvertretung bei schlichtungsfällen mit geraden 
aktennummern, die oder der zweite stellvertretende Vorsitzende die Vertretung bei schlichtungsfällen mit ungeraden ak-
tennummern.

(4) Die Beisitzerinnen oder die Beisitzer der schlichtungsstelle werden vom schlichtungsausschuss mit einfacher mehrheit 
der anwesenden mitglieder bestimmt. Die Beisitzerinnen oder Beisitzer sollen mitglieder des schlichtungsausschusses sein 
und in derselben Fachrichtung wie die antragstellerin oder der antragsteller und die antragsgegnerin oder der antrags-
gegner tätig sein. Ist die Fachrichtung der antragstellerin oder des  antragstellers oder der antragsgegnerin oder des an-
tragsgegners nicht im schlichtungsausschuss vertreten, kann eine externe Beisitzerin oder ein externer Beisitzer bestimmt 
werden; diese oder dieser muss mitglied der Ingenieurkammer-Bau nRw sein. Vor der wahl der Beisitzerinnen  oder der 
Beisitzer nennt die oder der Vorsitzende die namen der antragstellerin oder des antragstellers und der antragsgegnerin 
oder des antragsgegners, den antrag der antragstellerin oder des antragstellers und die Fachrichtung der Beteiligten. Im 
Übrigen gelten §§ 15  bis 17.

§ 4 Ausschluss oder Ablehnung eines mitglieds der Schiedsstelle oder der Schlichtungsstelle
(1) Für den ausschluss oder die ablehnung eines mitglieds einer stelle gelten §§ 41 – 48 zPo entsprechend. Die jeweilige 
stelle entscheidet über den antrag ohne mitwirkung des betroffenen mitglieds mit einfacher mehrheit. Über die sofortige 
Beschwerde wegen unbegründetheit eines antrags entscheidet der Vorstand der Ingenieurkammer-Bau nRw.

(2) erfolgt ein antrag auf ausschluss oder ablehnung gemäß abs. 1 gegen die Vorsitzende oder gegen den Vorsitzenden 
der jeweiligen stelle vor Benennung der Beisitzerinnen und Beisitzer gem. § 2 abs. 2 oder gem. § 3 abs. 4, entscheidet über 
den antrag der Vorstand der Ingenieurkammer-Bau nRw. Die entscheidung ist nicht anfechtbar.
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  zweiter Teil. Verfahren bis zum Vergleichsvorschlag

§ 5 Einleitung des Verfahrens
(1) Das Verfahren wird durch einreichung eines antrags bei der Ingenieurkammer-Bau nRw eingeleitet. Der antrag kann im 
schiedsverfahren von einem mitglied der Ingenieurkammer-Bau nRw gegen einen am streit beteiligten Dritten oder von 
diesem Dritten gegen ein am streit beteiligtes Kammermitglied gestellt werden. Im schlichtungsverfahren muss der antrag 
von einem Kammermitglied gegen ein am streit beteiligtes anderes Kammermitglied gestellt werden.

(2) Der antrag muss enthalten:
 - Bezeichnung der antragstellerin oder des antragstellers und der antragsgegnerin oder des antragsgegners mit  
  vollständiger Benennung von Vor- und zunamen sowie anschriften,
 - die bestimmte angabe des Gegenstands und des Grundes des erhobenen anspruchs und
 - einen konkreten antrag und
 - angaben zum streitwert des Verfahrens.

(3) Der sachverhalt soll unter angabe geeigneter Beweismittel dargelegt und begründet werden. Der antrag ist zu unter-
zeichnen und in vierfacher ausfertigung einzureichen.

§ 6 Unzulässigkeit des Verfahrens
(1) Die einleitung oder Fortsetzung des Verfahrens ist unzulässig,  
nr. 1 wenn die antragsgegnerin oder der antragsgegner der Durchführung widerspricht; als widerspruch gilt auch,   
  wenn die antragsgegnerin oder der antragsgegner auf eine Frist der oder des Vorsitzenden zur erklärung nicht 
  reagiert und die oder der Vorsitzende bei der Fristsetzung auf die Folgen hingewiesen hat. 
nr. 2 wenn für den streitgegenstand die zuständigkeit des eintragungsausschusses der Ingenieurkammer-Bau nRw 
  gegeben ist oder ein ermittlungs-, ordnungswidrigkeiten- oder strafverfahren gegen die antragstellerin oder 
  gegen den antragsteller oder gegen die antragsgegnerin oder den antragsgegner anhängig ist.
nr. 3 wenn der antragstellerin oder dem antragsteller oder der antragsgegnerin oder dem antragsgegner ein Verhalten  
  vorgeworfen wird, das eine Verletzung von Berufspflichten nach anderen Gesetzen oder Verordnungen, 
  insbesondere nach dem  Baukammerngesetz nRw, der „Berufsordnung für die Öffentlich bestellten 
  Vermessungsingenieure/Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen in nordrhein-westfalen (ÖbVermIng 
  Bo nRw)“, der Verordnung über staatlich anerkannte sachverständige nach der landesbauordnung (sV-Vo) 
  oder der sachverständigenordnung (sVo) der Ingenieurkammer-Bau nRw darstellen könnte, gelten die 
  absätze 1 und 2 entsprechend.

(2) Die einleitung oder Fortführung des Verfahrens kann von der schlichtungsstelle, der schiedsstelle oder der oder dem 
Vorsitzenden der schiedsstelle oder dessen stellvertreterin oder stellvertreter abgelehnt werden, wenn die stelle das Ver-
fahren wegen des umfangs oder wegen der tatsächlichen oder rechtlichen schwierigkeiten, wegen des streitgegenstandes, 
des streitwertes oder des Verhaltens der antragsstellerin oder des antragstellers oder der antragsgegnerin oder des an-
tragsgegners, insbesondere bei nicht fristgerechter zahlung des Vorschusses nach § 7 abs. 1 oder bei einer weigerung, 
an dem termin zur mündlichen Verhandlung persönlich teilzunehmen, einstimmig als ungeeignet ansieht, einen Vergleich 
herbeizuführen.

(3) Die jeweilige stelle entscheidet über die unzulässigkeit und die Kosten (§ 14) mit einfacher mehrheit durch Beschluss. In 
einem Fall nach abs. 1 nr. 1 kann die oder der Vorsitzende allein entscheiden.

(4) Der Beschluss ist zu begründen; er ist unanfechtbar.

§ 7 Durchführung des Verfahrens
(1) Die oder der Vorsitzende hat den antrag auf einleitung eines Verfahrens unverzüglich der anderen Partei zu übersenden 
und diese aufzufordern, binnen einer bestimmten, angemessenen Frist schriftlich zu erklären, ob sie mit der Durchführung 



KAmmEr-SpiEgEL DEzEmbEr 2009 SEiTE 20 DEzEmbEr 2009 KAmmEr-SpiEgEL SEiTE 21

amtlIche mItteIlunGen

eines Verfahrens einverstanden ist, und zum Inhalt des antrags stellung zu nehmen. Die stellungnahme ist in vierfacher 
ausfertigung einzureichen. erklärt die andere Partei ihr einverständnis mit der Durchführung des Verfahrens, erlässt die oder 
der Vorsitzende einen eröffnungsbeschluss; dieser beinhaltet auch die voraussichtlichen Kosten und die höhe des von der 
antragstellerin oder dem antragsteller zu leistenden Vorschusses.

(2) Die oder der Vorsitzende bestimmt in der Regel einen termin zur mündlichen Verhandlung (§ 8). anstelle der mündlichen 
Verhandlung kann auch ein schriftliches Verfahren veranlasst (§ 9) oder das Verfahren nach freiem ermessen bestimmt wer-
den. ein termin zur mündlichen Verhandlung kann erst festgelegt oder das schriftliche Verfahren eingeleitet werden, wenn 
die oder der antragsteller den Kostenvorschuss gemäß abs. 1 geleistet hat. Im Übrigen gilt § 14.

(3) Die Parteien erhalten jeweils abschriften der schriftsätze, der Beschlüsse, des Protokolls der mündlichen Verhandlung 
und des Vergleichs.

§ 8 Vorbereitung und Termin zur mündlichen Verhandlung 
(1) zur Vorbereitung des termins zur mündlichen Verhandlung kann die oder der Vorsitzende oder eine von ihr oder ihm 
bestimmte Beisitzerin oder Beisitzer insbesondere:
 1. einer Partei die ergänzung oder erläuterung ihrer vorbereitenden schriftsätze in vierfacher ausfertigung aufgeben,  
  insbesondere eine Frist zur erläuterung bestimmter klärungsbedürftiger Punkte setzen;
 2. Behörden oder träger eines öffentlichen amtes um Übersendung von urkunden oder um erteilung amtlicher 
  auskünfte ersuchen;
 3. die Parteien zum persönlichen erscheinen auffordern;
 4. zeuginnen und zeugen, auf die sich eine Partei bezogen hat, und sachverständige zur mündlichen Verhandlung 
  einladen; 
 5. maßnahmen nach §§ 142 und 144 zPo (urkundenvorlegung, augenschein, sachverständige) anregen.

(2) Beraumt die oder der Vorsitzende einen termin zur mündlichen Verhandlung an, ist mit einer Frist von mindestens zwei 
wochen zur sitzung einzuladen. Die ladungsfrist kann im einvernehmen der Beteiligten abgekürzt werden.

(3) Die mündliche Verhandlung findet in den Räumen der Ingenieurkammer-Bau nRw statt. Die Verhandlung kann nach 
pflichtgemäßem ermessen der oder des Vorsitzenden auch an einem anderen ort durchgeführt werden.

(4) Die mündliche Verhandlung soll möglichst in einem termin erfolgen. sie ist nicht öffentlich; eine schriftführerin oder ein 
schriftführer kann hinzugezogen werden.

§ 9 Schriftliches Verfahren
(1) abweichend von § 8 kann in geeigneten Fällen ein schriftliches Verfahren durchgeführt werden.

(2) Die oder der Vorsitzende kann bei  zustimmung der Parteien das schriftliche Verfahren nach eigenem ermessen allein 
durchführen.  sie oder er kann den Parteien nach abstimmung mit den Beisitzerinnen und Beisitzern oder alleine einen Ver-
gleichsvorschlag unterbreiten.

Dritter Teil. Vergleich und sonstige beendigung des Verfahrens

§ 10 Vergleichsvorschlag
Die schieds- oder schlichtungsstelle unterbreitet nach erörterung der sach- und Rechtslage im termin zur mündlichen Ver-
handlung (§ 8), im schriftlichen Verfahren (§ 9) oder im Verfahren nach freiem ermessen durch die  Vorsitzende oder durch 
den Vorsitzenden einen Vergleichsvorschlag. Über den Inhalt des Vergleichsvorschlags einschließlich der Kostenverteilung 
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(§ 14) verständigt sich die schieds- oder schlichtungsstelle in geheimer Beratung oder im schriftlichen umlaufverfahren mit 
einfacher mehrheit; für die geheime Beratung kann die sitzung unterbrochen werden.

§ 11 Vergleich im Termin zur mündlichen Verhandlung
(1) Die schiedsstelle oder die schlichtungsstelle versuchen, zwischen den Parteien einen Vergleich herbeizuführen.

(2) sind die Parteien zum abschluss eines Vergleichs bereit, wird der wortlaut des Vergleichs schriftlich festgehalten und von 
einem mitglied der schieds- oder schlichtungsstelle verlesen. mit der zustimmung der Parteien durch unterschrift ist der 
Vergleich wirksam.

(3) Das ergebnis der mündlichen Verhandlung wird im Protokoll festgehalten. Das Protokoll ist von den mitgliedern der 
schieds- oder schlichtungsstelle zu unterzeichnen.

§ 12 Vergleich im schriftlichen Verfahren
ein Vergleich im schriftlichen Verfahren kommt zustande, wenn die Parteien dem Vergleichsvorschlag schriftlich zustimmen. 
als zeitpunkt des abschlusses des Vergleichs gilt der eingang der zweiten zustimmungserklärung bei der Ingenieurkammer-
Bau nRw. Die jeweilige stelle oder die oder der Vorsitzende (§ 9 abs. 2) hält das ergebnis des Vergleichs in einem Beschluss 
fest.

§ 13 Sonstige beendigung
Das Verfahren ist auch beendet, wenn
 1. mindestens eine Partei das Verfahren in der mündlichen Verhandlung oder schriftlich für gescheitert erklärt,
 2. nach einleitung des Verfahrens ein sachverhalt gem. § 6 abs. 1 nr. 1 bis nr. 3 eintritt oder erst bekannt wird,
 3. die entsprechende stelle durch Beschluss feststellt, dass ein Vergleich nicht zustande kommt.

§ 14 Kosten
(1) Für das Verfahren werden Kosten (Gebühren und auslagen) erhoben. Die Gebühren betragen gemessen am Gegen-
standswert:
 - 0,5 Rechtsanwaltsgebühren nach § 13 RVG für die Durchführung des schieds- oder schlichtungsverfahrens,
 - weitere 0,5 Rechtsanwaltsgebühren nach § 13 RVG, wenn eine oder mehrere  mündliche Verhandlungen 
  stattfinden,
 - weitere 0,5 Rechtsanwaltsgebühren nach § 13 RVG bei Durchführung eines ortstermins. 
Die auslagen richten sich nach der Gebühren- und auslagenordnung der Ingenieurkammer-Bau nRw. zeugen und sachver-
ständige werden nach JVeG entschädigt.

(2) Jede Partei trägt die während des Verfahrens entstehenden eigenen Kosten sowie die Kosten seiner Vertretung selbst. 
ein späterer ausgleich dieser Kosten unter den Beteiligten auf Grund einer späteren gerichtlichen entscheidung oder auf 
Grund einer Vereinbarung wird nicht ausgeschlossen.

(3) Kosten entstehen ab eingang der einverständniserklärung mit der Durchführung des Verfahrens der antragsgegnerin 
oder des antragsgegners und unabhängig vom zustandekommen eines Vergleichs. 

(4) Die jeweilige stelle entscheidet über die Verteilung der Kosten i. s. d. abs. 1 nach billigem ermessen unter Berücksich-
tigung der sach- und Rechtslage, des ergebnisses des Vergleichsvorschlags oder des Vergleichs. Die Kostenverteilung wird 
mit dem ergebnis des Vergleichsvorschlags im Protokoll (§ 11) oder im Beschluss (§§ 12, 13) festgehalten. Die entscheidung 
ist unanfechtbar.

(5) Von der erhebung einer Gebühr kann auf antrag insoweit abgesehen werden, als dies aus Gründen der Billigkeit, insbe-
sondere zur Vermeidung sozialer härten, geboten ist.
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Vierter Teil. rechte und pflichten; inkrafttreten

§ 15 Akteneinsicht
zur einsicht in die akten sind ausschließlich befugt:
 - die Parteien,
 - die oder der Vorsitzende und die jeweiligen Beisitzerinnen und Beisitzer der jeweiligen stelle
 - die Präsidentin oder der Präsident  und die Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten der Ingenieurkammer-Bau 
  nRw und 
 - die hauptgeschäftsführerin oder der hauptgeschäftsführer und eine von ihr oder ihm beauftragte Referentin oder  
  Referent sowie die schriftführerin oder der schriftführer.

§ 16 Ausübung des Amtes
(1) Die mitglieder der schiedsstelle oder der schlichtungsstelle sind verpflichtet, alle streitgegenstände unparteiisch, sach-
lich und nach bestem wissen und Gewissen zu beurteilen.

(2) sie haben über die ihnen bei der ausübung ihres amtes bekannt gewordenen Verhältnisse der Parteien sowie über das 
Verfahren, insbesondere über die Verhandlung, stillschweigen auch gegenüber anderen mitgliedern des schlichtungsaus-
schusses zu wahren, soweit § 15 und § 17 nichts anderes regeln.

§ 17 bericht gegenüber dem Schlichtungsausschuss
(1) Die oder der Vorsitzende informiert den schlichtungsausschuss über das ergebnis der schlichtungsverhandlung.

(2) Die oder der Vorsitzende kann nach eigenem ermessen unter abstrahierung vom einzelfall und anonymisierung der 
Beteiligten über einzelne Probleme von schlichtungsfällen berichten.

§ 18 inkrafttreten
Diese ordnung tritt am tag nach ihrer Bekanntmachung im Deutschen Ingenieurblatt in Kraft. Die schiedsordnung vom 
12.05.1997 und die schlichtungsordnung vom 21.10.2005 treten an diesem tag außer Kraft.

Beschlossen durch die Vertreterversammlung der Ingenieurkammer-Bau nordrhein-westfalen am 06. november 2009.

ausgefertigt durch den Präsidenten der Ingenieurkammer-Bau nordrhein-westfalen am 09. november 2009.

Dr.-Ing. heinrich Bökamp
Präsident
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Änderung der Gebühren- und auslagenordnung 
der Ingenieurkammer-Bau nRw

vom 26.10.2007
Die IV. Vertreterversammlung der Ingenieurkammer-Bau nRw hat auf ihrer 2. sitzung am 06.11.2009 wie folgt beschlossen:

artikel I:

Der Gebühren- und auslagentarif zu § 1 der Gebühren- und auslagenordnung der Ingenieurkammer-Bau nRw vom 
26.10.2007 wird wie folgt geändert: 

 1.  nach ordnungsnummer 4 wird folgende neue ordnungsnummer 5 eingefügt: 

  „5   Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen der Fortbildungsträger
  5.1  Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen 
    der Fortbildungsträger, je Maßnahme 45,00 € bis 75,00 €
  5.2  Erneute Anerkennung, je Maßnahme 10,00 €
  5.3  Anerkennung von Veranstaltungen anderer Fortbildungsträger, 
    je Fortbildungsträger 200,00 € bis 400,00 €“.

 2. Die bisherige ordnungsnummer 5 wird wie folgt geändert:

  a) Die bisherige ordnungsnummer 5 wird ordnungsnummer „6“; 
  b)  Die bisherigen tarifstellen 5.1 bis 5.5 werden tarifstellen „6.1  bis 6.5“.
  c) nach tarifstelle 6.5 werden folgende neue tarifstellen 6.6 und 6.7 angefügt:
   „6.6  Bescheinigungen ohne inhaltliche Prüfung  50,00 bis 100,00 €
    6.7  Bescheinigungen mit inhaltlicher Prüfung  100,00 bis 200,00 €“

 3. Die bisherige ordnungsnummer 6 wird wie folgt geändert:

  a) Die bisherige ordnungsnummer 6 wird ordnungsnummer „7“
  b) Die bisherigen tarifstellen 6.1 und 6.2 werden tarifstellen „7.1 und 7.2“.

 4. Die bisherige ordnungsnummer 7 wird gestrichen.

artikel II:

Die Änderung der Gebühren- und auslagenordnung der Ingenieurkammer-Bau nRw vom 26.10.2007 tritt am tag nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 

ausgefertigt durch den Präsidenten der Ingenieurkammer-Bau nordrhein-westfalen am 09. november 2009.

Dr.-Ing. heinrich Bökamp
Präsident 
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Änderung der Beitragsordnung 
der Ingenieurkammer-Bau nRw 

vom 19. november 2004
Die IV. Vertreterversammlung der Ingenieurkammer-Bau nRw hat auf ihrer 2. sitzung am 06.11.2009 wie folgt beschlossen:

artikel I:
Die Beitragsordnung der Ingenieurkammer-Bau nRw vom 19. november 2004 wird wie folgt geändert:

1.  nach § 1 wird folgender neuer Paragraph 2 eingefügt:
 „§ 2 Beitragsfestsetzung
 Die Beiträge werden von der Vertreterversammlung für ein Wirtschaftsjahr festgesetzt und im Deutschen 
 Ingenieurblatt, Ausgabe NRW, bekannt gemacht.“

2. Der bisherige § 2 wird wie folgt geändert: 
 a) § 2 wird „§ 3“
 b) In absatz 1 wird der Betrag 417,00 € ersetzt durch „467,00 €“.
 c) absatz 2 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Buchstabe a wird der Betrag 115,00 € ersetzt durch „125,00 €“.
  bb)  In Buchstabe b wird der Betrag 417,00 € ersetzt durch „467,00 €“.
  cc)  In Buchstabe c wird der Betrag 300,00 € ersetzt durch „330,00 €“.
 d) absatz 3 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Buchstabe a wird der Betrag 25,00 € ersetzt durch „30,00 €“.
  bb)  In Buchstabe b wird der Betrag 50,00 € ersetzt durch „60,00 €“.
  cc)  In Buchstabe c wird der Betrag 50,00 € ersetzt durch „60,00 €“.
  dd)  In Buchstabe d wird der Betrag 50,00 € ersetzt durch „60,00 €“.
  ee)  In Buchstabe e wird der Betrag 25,00 € ersetzt durch „30,00 €“.
  ff)  In Buchstabe f wird der Betrag 25,00 € ersetzt durch „30,00 €“.

3. Der bisherige § 3 wird „§ 4“ 

4. Der bisherige § 4 wird „§ 5“

5. Der bisherige § 5 wird „§ 6“

6.  Der bisherige § 6 wird „§ 7“

7. Der bisherige § 7 wird „§ 8“

8. Der bisherige § 8 wird wie folgt geändert „§ 9 Inkrafttreten“. 

artikel II:
Die Änderung der Beitragsordnung der Ingenieurkammer-Bau nRw vom 19. november 2004 tritt am 01.01.2010 in Kraft. 

ausgefertigt durch den Präsidenten der Ingenieurkammer-Bau nordrhein-westfalen am 17. november 2009.

Dr.-Ing. heinrich Bökamp
Präsident


